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Versammlungen
Publikationen von nicht gemeindezugehörigen 
Organisationen werden mit Fr. 2.24 pro mm verrechnet.

Evang.-ref. Kirchgemeinde 
Reutigen 
Ordentliche Kirchgemeindeversammlung
Donnerstag, 11. Mai 2023, 20.00 Uhr, 
im Kirchgemeindehaus Reutigen
Traktanden:
1. Begrüssung
2. Kreditabrechnung Kirchendach
3. Jahresrechnung 2022
4. Ersatzwahl neues Kirchgemeinde-

ratsmitglied 
5. Verschiedenes 
Im Anschluss an die Kirchgemeindeversamm-
lung wird ein kleiner Apéro offeriert.
Zur Versammlung sind alle stimmberechtigten 
Mitglieder der Kirchgemeinde freundlich ein-
geladen.
Detaillierte Unterlagen zur Jahresrechnung 
2022 werden im Sekretariat aufliegen. 
Das Protokoll der Kirchgemeindeversamm-
lung liegt spätestens 30 Tage nach der Ver-
sammlung während 30 Tagen bei den Gemein-
den Reutigen und Stocken-Höfen sowie im Se-
kretariat der Kirchgemeinde auf. Einsprachen 
sind schriftlich während der Auflagefrist an 
den Kirchgemeinderat Reutigen zu richten.

Der Kirchgemeinderat

Kirchgemeinde Schwarzenegg
Ordentliche Kirchgemeindeversammlung 
Sonntag, 7. Mai 2023, anschliessend an den 
Gottesdienst
Traktanden:
1. Protokoll der KGV vom 6. November 2022
2. Jahresrechnung 2022

a)  Kenntnisnahme der Nachkredite 
b)  Genehmigung 

Nachkredit Abschreibungen 
c)  Kenntnisnahme 

Bericht Datenaufsichtsstelle 
d) Genehmigung Jahresrechnung 2022

3. Informationen aus dem Kirchgemeinderat
4. Verschiedenes
Das Protokoll vom 6. November 2022 liegt in 
der Kirche Schwarzenegg zur Einsichtnahme 
auf. Beschwerden und allfällige Abänderungs-
anträge sind bis spätestens 10 Tage vor der Ver-
sammlung schriftlich an das Sekretariat des 
Kirchgemeinderats zu richten. Alle stimmbe-
rechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde sind 
freundlich zur Versammlung eingeladen.

Der Kirchgemeinderat

Kirchlicher Bezirk Thun
Ordentliche Versammlung
Dienstag, 9. Mai 2023, 19.30 Uhr,
im Kirchgemeindehaus Johannes, 
Waldheimstrasse 33, 3604 Thun
Traktanden:
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Versammlung 

vom 29. November 2022
3. Wahlen

3.1.  Kommission Ehe-Partnerschaft Familie 
EPF

  Winzenried Paul, Präsident (bisher)
  Fahrni Therese, Mitglied (bisher)
  Peter Susanna, Mitglied (neu)

3.2.  Kommission Heilpädagogische 
  Kirchliche Arbeit HPA
  Gäumann Markus, Präsident (bisher)
   Knecht Fritz, Mitglied 
  (Vertretung Vorstand, neu)
   Zürcher Renate und Junger Stefan 

(Pfarrvertretung)
  Leichtnam Fränzi (Vertretung Schulen)
  Crowe Bettina (Vertretung Eltern)
   Müller Jeannette 
  (Vertretung KGM des Bezirks)
  Augstburger Gabriela (Leitung HPA)
4. Rechnung 2022; Genehmigung
5. Aktuelle Informationen aus den 

Vorstandsbereichen
6. Jahresberichte 2022

6.1. Präsidium; Genehmigung
6.2.  Ehe-Partnerschaft-Familie/

  Heilpädagogische Kirchliche Arbeit; 
Kenntnisnahme

7. Verschiedenes
Zweiter Teil
Referat von Mirjam Kägi-Heck, 
Beraterin Ehe-Partnerschaft-Familie
Die Versammlung ist öffentlich.

Vorstand des Kirchlichen Bezirks Thun
Der Präsident: Paul Neuhaus

Kirchgemeinde Thurnen
Ordentliche Kirchgemeindeversammlung
Dienstag, 9. Mai 2023, 19.30 Uhr, 
im Kirchgemeindehaus Kirchenthurnen
Traktanden:
1. Begrüssung
2. Protokoll KGV vom November 2022
3. Rechnung 2022
4. Zusammenarbeitsvertrag Friedhof 

und Aufbahrungshalle Kirchenthurnen – 
zusätzlicher Passus

5. Vorstellung neue Sekretärin
6. Einblicke in Tätigkeiten der Kirchgemeinde
7. Verschiedenes
Alle Stimmberechtigten sind herzlich zu dieser 
Versammlung eingeladen.

* * *
Öffentliche Auflage des Protokolls der 
ordentlichen Kirchgemeindeversammlung 
vom 9. Mai 2023 (OgR KG Thurnen 
vom 23. Januar 2014, Art. 71)
Das Protokoll wird vom 12. Juni bis 12. Juli im 
TREFFPUNKT, Bahnhofstr. 24, 3127 Mühle-
thurnen – während den Büroöffnungszeiten – 
öffentlich zur Einsicht aufliegen. Das Proto-
koll wird in derselben Zeitspanne unter www.
kirche-thurnen.ch aufgeschaltet.

Allfällige Einsprachen zum Protokoll sind 
schriftlich an den Präsidenten der Kirchge-
meinde Thurnen, Herrn Max Küpfer, Moos-
strasse 41, 3126 Kaufdorf, zu richten.

Der Kirchgemeinderat

Kirchgemeinde Wattenwil-Forst
Ordentliche Kirchgemeindeversammlung 
Sonntag, 30. April 2023, ca. 10.50 Uhr, 
anschliessend an den Gottesdienst 
in der Kirche 
Traktanden:
1. Begrüssung
2. Das Protokoll der Kirchgemeindeversamm-

lung vom 1. Dezember 2022 wurde durch 
den Kirchgemeinderat genehmigt

3. Genehmigung Nachkredit Wertberichtigung 
Sachanlagen FV Fr. 55 901.60

4. Genehmigung der Jahresrechnung 2022
5. Als Nachfolge von Fabien Indermühle neu 

in den Kirchgemeinderat, Vorschlag des 
Kirchgemeinderates: Anouchka Veraguth

6. Verschiedenes
Die Rechnung 2022 liegt zur öffentlichen Ein-
sichtnahme während 30 Tagen auf dem Lieder-
regal in der Kirche auf. 
Alle Mitglieder unserer Kirchgemeinde sind 
zum Besuch dieser Versammlung freundlich 
eingeladen.

Kirchgemeinderat Wattenwil-Forst

Gemeindepublikationen

Amsoldingen

Öffnungszeiten der Gemeinde-
verwaltung über Ostern
Die Gemeindeverwaltung bleibt über die Os-
ter-Feiertage wie folgt geschlossen:
– Karfreitag, 7. April 

ganzer Tag geschlossen
– Ostermontag, 10. April

ganzer Tag geschlossen
Ab Dienstag, 11. April gelten wieder die ge-
wohnten Öffnungszeiten.

Der Gemeinderat

Ersatzwahl Gemeinderat
Marianne Gottier hat per 30. Juni 2023 als Ge-
meinderätin demissioniert.
Anlässlich der Gemeindeversammlung der Ein-
wohnergemeinde Amsoldingen vom 21. Juni 
2023 findet die Ersatzwahl für die Restdauer 
der Legislatur vom 1. Januar 2023 bis 31. De-
zember 2025 statt.
Gestützt auf Art. 52 der Gemeindeordnung gibt 
der Gemeinderat den Stimmberechtigten den 
zu besetzenden Sitz bekannt:
1 Mitglied des Gemeinderates
Gemäss Art. 52 der Gemeindeordnung können 
die Stimmberechtigten bis spätestens 30 Tage 
seit der ersten Publikation, also bis 1. Mai 
2023, beim Gemeinderat schriftlich Wahlvor-
schläge einreichen.
Der Wahlvorschlag ist von der vorgeschlage-
nen Person sowie von mindestens zehn in 
Gemeindeangelegenheiten stimmberechtigten 
Personen zu unterzeichnen. Listen für die 
Wahlvorschläge können bei der Gemeindever-
waltung bezogen werden.
Die Wahlvorschläge werden vom Gemeinderat 
mit dem Asudinger, der durch die Post allen 
Haushaltungen zugestellt wird, bekannt gege-
ben. Von diesem Zeitpunkt an liegen die Wahl-
vorschläge in der Gemeindeverwaltung zur 
Einsichtnahme auf.
Wenn keine Wahlvorschläge eingehen, können 
an der Versammlung weitere Vorschläge ge-
macht werden. Liegt ein gültiger Vorschlag 
vor, erklärt der Gemeinderat den/die Vor-
geschlagene/n als gewählt (stilles Wahlverfah-
ren). Liegen mehrere gültige Vorschläge vor, 
finden geheime Wahlen an der Gemeindever-
sammlung statt.

Der Gemeinderat

Grünabfuhr
Dienstag, 11. April ist Grünabfuhr.

Die Infrastrukturkommission

Kehrichtabfuhr Woche 14 
(Ostern)
Der Kehricht wird in der Woche 14 am Grün-
donnerstag, 6. April abgeholt. Die ordentliche 
Kehrichtabfuhr vom Mittwoch, 5. April fällt in 
dieser Woche aus.
Ab Mittwoch, 12. April, findet die Kehrichtab-
fuhr wieder wie gewohnt statt.

Der Gemeinderat

Blumenstein

Ordentliche 
Burgergemeindeversammlung
Mittwoch, 10. Mai 2023, 20.00 Uhr, 
im Singsaal, Schulhaus Blumenstein
Traktanden:
1. Genehmigung Jahresrechnung 2022 sowie 

die Bewilligung der erforderlichen Nach-
kredite

2. Kenntnisnahme Kreditabrechnung Netzer-
weiterung Allmendeggen-/Gurnigelstrasse

3. Genehmigung Kauf Photovoltaik-Anlage 
Heizzentrale Allmend

4. Verschiedenes und Orientierungen
Die Unterlagen zu den Traktanden liegen wäh-
rend 30 Tagen vor der Versammlung bei der 
Gemeindeschreiberei Blumenstein öffentlich 
auf. 
Das Protokoll der Burgergemeindeversamm-
lung vom 10. Mai 2023 liegt vom 17. Mai bis 
und mit 14. Juni bei der Gemeindeschreiberei 
zur Einsichtnahme öffentlich auf. Während der 
Auflagefrist kann beim Burgerrat schriftlich 
Einsprache erhoben werden. Der Burgerrat 
entscheidet über Einsprachen und genehmigt 
das Protokoll.
Alle stimmberechtigten Burgerinnen und Bur-
ger sind zur Teilnahme an dieser Versammlung 
freundlich eingeladen. 

Burgerrat Blumenstein

Sperrgut
Die Sperrgutabfuhr findet Dienstag, 11. April 
statt. Die Ware ist auf den üblichen Sammel-
plätzen bis 7.00 Uhr bereitzustellen. Sperrgut-
marken können im Dorfladen Blumenstein be-
zogen werden. Als Sperrgut gelten: Bettgestel-
le, Matratzen und verkleinerte Altmöbel.

Papier
Die Papiersammlung findet Freitag, 28. April 
statt. Die Ware ist fest gebündelt bis um 7.00 
Uhr gut sichtbar bereitzustellen. Es wird kein 
Karton angenommen.

Sonderabfallmobil
Sonderabfälle können am Mittwoch, 26. April,  
9.00–11.00 Uhr, in Wattenwil, Gewerbestrasse 
2, zur fachgerechten Entsorgung abgegeben 
werden. 
Als Sonderabfälle gelten: Farbabfälle, Disper-
sionen, Lösungsmittel, Reinigungsmittel, Pes-
tizide, Spraydosen, Leuchtstoffröhren, Säuren, 
Laugen, Akkus, Autobatterien, Medikamente, 
Chemikalien, quecksilberhaltige Chemikalien, 
Fotochemikalien, Elektroschrott.

Baupublikation Blumenstein
Gesuchsteller / Bauherrschaft: Wenger 
Fenster AG, Fensterbau, Chrümigstrasse 
32, 3752 Wimmis.
Projektverfasser: Wenger Fenster AG, 
Fensterbau, Chrümigstrasse 32, 3752 Wim-
mis.
Vorhaben: Umbau Eingang zu Werkstatt 
und Lager.
Standort / Parzelle: Leimernstrasse 13, 
Parzelle Nr. 323.
Koordinaten: 2 607 049 / 1 177 722.
Ausnahme: Art. 24 ff. RPG – Bauen aus-
serhalb der Bauzone.
Nutzungszone: Landwirtschaftszone.

Schutzobjekt: Nein.
Schutzzone: Keine.
Gewässerschutzbereich: Übriger Be-
reich.
Gewässerschutzmassnahmen: Keine.
Auflage- und Einspracheort: Gemeinde-
verwaltung Blumenstein oder unter https://
www.portal.ebau.apps.be.ch/public-instan
ces.
Auflage- und Einsprachefrist bis zum: 
8. Mai 2023.
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich, sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Auflage- und Einsprache-
frist bei der Einsprachestelle einzureichen. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht in-
nert der Einsprachefrist angemeldet wer-
den, verwirken (BauG Art. 31). 
Baugesuch-Nr. 494/2023
eBau-Nr. 2023-3581
Wattenwil, 29. März 2023

RegioBV Westamt

Baupublikation Blumenstein
Gesuchsteller / Bauherrschaft: Rudolf 
Wittwer, Thunstrasse 33, 3638 Blumen-
stein.
Projektverfasser: Megert Hausbau GmbH, 
Gewerbestrasse 1, 3665 Wattenwil.
Vorhaben: Neubau Biogasanlage und 
Fernwärmenetz.
Standort / Parzelle: Leimernstrasse 1, 
Parzelle Nr. 260.
Koordinaten: 2 607 030 / 1 177 250.
Ausnahmen: Keine.
Nutzungszone: Landwirtschaftszone.
Schutzobjekt: Nein.
Schutzzone: Keine.
Gewässerschutzbereich: Übriger Be-
reich.
Gewässerschutzmassahmen: Versicke-
rung (Oberflächenwasser).
Auflage- und Einspracheort: Gemeinde-
verwaltung Blumenstein oder unter https://
www.portal.ebau.apps.be.ch/public-instan
ces.
Auflage- und Einsprachefrist bis zum: 
8. Mai 2023.
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflage- und Einsprachefrist bei der 
Einsprachestelle einzureichen.
Baugesuch-Nr. 492/2023
eBau-Nr. 2023-2572
Wattenwil, 30. März 2023

RegioBV Westamt

Buchholterberg

Öffentliche Auflage
Änderung des Zonenplanes (Wyttenbach-
stutz; Parzellen Nr. 2557 und 2680)
Der Gemeinderat bringt, gestützt auf Art. 60 
des Baugesetzes vom 9. Juni 1985, die Än-
derung des Zonenplanes (Wyttenbachstutz; 
Parzellen Nr. 2557 und 2680) zur öffentlichen 
Auflage. 
Die Auflageakten beinhalten:
– Die Änderung des Zonenplanes 
– Erläuterungsbericht
– Vorprüfungsbericht des AGR
– Entwurf der Verfügungen zum Ausgleich 

des Planungsvorteils nach BauG 
Art. 142 ff. (mit Beilagen)

Die Akten liegen ab 30. März bis 1. Mai in der 
Gemeindeverwaltung Buchholterberg, Dorf 
19, 3615 Heimenschwand, öffentlich auf. Die 
Unterlagen können auch auf www.buchholter 
berg.ch heruntergeladen werden.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen sind 
innerhalb der Auflagefrist schriftlich und be-

........

gründet beim Gemeinderat Buchholterberg, 
Dorf 19, Postfach 18, 3615 Heimenschwand, 
einzureichen.
Heimenschwand, 27. März 2023

Gemeinderat Buchholterberg

Änderung Personalverordnung
In Anwendung von Artikel 45 der Gemeinde-
verordnung vom 16. Dezember 1998 wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht, dass der Ge-
meinderat von Buchholterberg an seiner Sit-
zung vom 6. Februar 2023 die Personalverord-
nung angepasst hat. Die Anpassungen treten 
vorbehältlich allfälliger dagegen erhobener 
Beschwerden rückwirkend auf 1. Januar 2023 
in Kraft.
Die angepasste Personalverordnung liegt ab 
7. April bis 8. Mai in der Gemeindeverwaltung 
Buchholterberg, Dorf 19, 3615 Heimen-
schwand, öffentlich auf. Die Verordnung kann 
auch auf www.buchholterberg.ch herunterge-
laden werden.
Gegen den Beschluss des Gemeinderates kann 
innerhalb der Auflagefrist beim Regierungs-
statthalteramt Thun, Scheibenstrasse 3, 3600 
Thun, Beschwerde erhoben werden. 

Der Gemeinderat

Gemeindeverband 
Wasserversorgung Zulgtal
Wasserversorgungsreglement 
und Wasserversorgungsverordnung
In Anwendung von Artikel 45 der Gemeinde-
verordnung vom 16. Dezember 1998 (GV; 
BSG 170.111) wird hiermit die Genehmigun-
gen des Wasserversorgungsreglements des Ge-
meindeverbandes Wasserversorgung Zulgtal 
öffentlich bekannt gemacht. Die Delegierten 
der Gemeinden Buchholterberg, Eriz, Oberlan-
genegg und Wachseldorn haben das Reglement 
am 2. März 2023 an der Delegiertenversamm-
lung genehmigt.
Das neue Reglement tritt rückwirkend auf 
1. Januar 2023 in Kraft und kann bei den Ge-
meindeverwaltungen Buchholterberg, Eriz, 
Oberlangenegg und Wachseldorn oder unter 
den jeweiligen Gemeindehomepages eingese-
hen oder bezogen werden.

* * *
In Anwendung von Artikel 45 der Gemeinde-
verordnung vom 16. Dezember 1998 (GV; 
BSG 170.111) wird hiermit die Genehmigung 
des folgenden Erlasses öffentlich bekannt ge-
macht. 
Genehmigung durch den Vorstand des Ge-
meindeverbandes Wasserversorgung Zulgtal 
an seiner Sitzung vom 16. März 2023:
Wasserversorgungsverordnung
Die Verordnung tritt rückwirkend, vorbehält-
lich allfälliger dagegen erhobener Beschwer-
den, auf 1. Januar 2023 in Kraft und kann bei 
den Gemeindeverwaltungen Buchholterberg, 
Eriz, Oberlangenegg und Wachseldorn oder 
unter den jeweiligen Gemeindehomepages ein-
gesehen oder bezogen werden.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen den Beschluss des Vorstandes kann in-
nert 30 Tagen ab Publikation Beschwerde beim 
Regierungsstatthalteramt Thun, Scheibenstras-
se 3, 3600 Thun, erhoben werden.
Schwarzenegg, 30. März 2023
Gemeindeverband Wasserversorgung Zulgtal

Baupublikation Buchholterberg
Bauherrschaft: Käser Remo Immobilien 
GmbH, Remo Käser, Badhaus 16, 3615 
Heimenschwand.
Projektverfasserin: Käser Remo Immo-
bilien GmbH, Remo Käser, Badhaus 16, 
3615 Heimenschwand.
Bauvorhaben: Neubau Lagerhalle mit 
Carport.
Standort / Parzellen: Badhaus, 3615 Hei-
menschwand, Parzellen Nr. 2379 und 2619.
Zone / Inventar: Wohn- und Gewerbezo-
ne WG2 / Nein.
Ausnahmen: Unterschreitung Strassen-
abstand (Art. 80 SG). Unterschreitung Ge-
bäudeabstand (Art. 19 GBR). Überschrei-
tung Gebäudebreite (Art. 29 GBR).
Gewässerschutzbereich: B; Anschluss 
an Mischwasserleitung.
Auflageort und Einsprachestelle: Ge-
meindeverwaltung Buchholterberg, Dorf 
19, 3615 Heimenschwand.
Auflage- und Einsprachefrist bis zum: 
1. Mai 2023.
Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen, auch einseh-
bar unter https://www.portal.ebau.apps.
be.ch/public-instances?municipality= 
20526. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen. 
Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten be-
fugt ist (Baugesetz Art. 35b).
Buchholterberg, 27. März 2023

Hans Ruedi Beutler
Externer Bauinspektor

Eriz
Beachten Sie auch die Rubrik «Versammlungen»

Gemeindeverband 
Wasserversorgung Zulgtal
Genehmigung Wasserversorgungsreglement 
und Wasserversorgungsverordnung
Nähere Angaben siehe unter der Gemeinde 
Buchholterberg.

Die Little SWISS LADY (Ozeanruderboot) des Teams OCEAN’S 4 befindet sich bereits per Frachtschiff auf dem Weg zum Start 
der Pacific Challenge, dem härtesten Ruderrennen der Welt. Darum trainieren die vier Ruderer Astrid, Denise, Philipp und Toni 
die letzten zwei Monate bis zum Start in Monterey (Kalifornien) der Erstausgabe der Challenge intensiv im klassischen Boot auf den 
Thunersee. Am vergangenen Dienstag genossen die Vier ein professionelles Coaching durch Sarah Zurbrügg-Greenaway, Ruder-
schule row&row. Schätzen Sie unter oceans4.ch die effektiv geruderte Kilometerzahl im Bordcasino und gewinnen Sie.

IM BILD Medienpartner: Thuner Amtsanzeiger
Der amtliche Anzeiger für den Verwaltungskreis Thun

Foto: janeski.ch


